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ERMÄCHTIGUNGSGRUNDLAGEN 
 
1.  Baugesetzbuch ( BauGB ), Neufassung vom 

23. September 2004 ( BGBL. I S. 2414 ), 
zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2005 ( BGBL. I S. 1818 ) 

 
2.  Verordnung über die bauliche Nutzung der 

Grundstücke ( Baunutzungsverordnung – 
BauNVO ) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 ( BGBl. 
I S. 132 ), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22. April 1993 ( BGBl. I. S. 466 ). 

 
3.  Verordnung über die Ausarbeitung der 

Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts ( Planzeichenverordnung 1990 - 
PlanzV 90 ) vom 18. Dezember 1990 ( BGBl. I 
S. 58 ). 

 
4.  Bauordnung für das Land Nordrhein - 

Westfalen ( Landesbauordnung - BauO NRW ), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 
März 2000 ( GV. NRW. S.  256 , geändert 
durch das Gesetz vom 9. Mai 2000 ( GV. NRW. 
S. 439 ). 

 
5.  Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen in der Fassung   der      
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 ( GV NRW 
S. 666 ), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03. Februar 2004 ( GV NRW S. 96 ). 

 
6.  Verordnung über die öffentliche 

Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht ( 
Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO ) 
vom 26. August 1999 ( GV NRW S. 516), 
zuletzt   geändert   durch  Gesetz    vom     29. 
April 2003 ( GV NRW S. 254  ). 

 
7.  Hauptsatzung   der   Stadt   Gronau  ( Westf. )  

vom        01. Dezember 1999, in der Fassung 
vom 01. Juni 2001 

 
 

 
Gestalterische Festsetzungen 
(örtliche Bauvorschrift gem. § 86 BauO NW) 
 

 
§ 1 

Denkmaleigenschaft 
 

Die „Morgensternsiedlung“ ist als Baudenkmal 
gem. § 3 Denkmalschutzgesetz NW (DSchG NW) 
unter Schutz gestellt. Sie wurde am 21.9.1988 in die 
Denkmalliste der Stadt Gronau eingetragen.  
Die Siedlung unterliegt den im DSchG aufgeführten 
Bestimmungen. 

 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich dieser örtlichen Bauvorschrift 
über Gestaltung ist identisch mit dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 94 – 
1.Änderung. 

 
 

§ 3 
Ziel der Satzung 

 
Diese Satzung soll dazu dienen, das traditionelle 
Erscheinungsbild der „Morgensternsiedlung“ in 
ihrer historischen städtebaulichen Qualität zu er-
halten. Die Siedlung soll zum einen vor 
Verunstaltung geschützt werden, zum anderen soll 
aber auch auf eine positive Gestaltungspflege und 
Weiterentwicklung hingewirkt werden. 
So ist die Gesamtanlage in ihrem Erscheinungsbild 
als ganze zu erhalten. Veränderungen, welche das 
charakteristische Bild der Siedlung beeinträchtigen, 
sind unzulässig. Notwendige bauliche Veränder-
ungen zur Erhaltung und Verbesserung des 
Wohnwertes sollen jedoch in einem verbindlich 
definierten Rahmen im Interesse der Bewohner 
ermöglicht werden. 

 
 

§ 4 
Sachlicher Geltungsbereich  
und Genehmigungspflicht 

 
Bauliche und sonstige Maßnahmen, welche die 
äußere Gestaltung betreffen und in dieser Satzung 
geregelt sind, unterliegen den Bestimmungen dieser 
Satzung und bedürfen gem. § 9 DSchG der 
Erlaubnis. Sie sind vor ihrer Ausführung mit der 
zuständigen Denkmalbehörde bei der Stadt Gronau 
abzustimmen. 
 
Die Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB), der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der 
Bauordnung NW (BauO NW) über die Zulässigkeit 
von baulichen und sonstigen Anlagen bleiben 
unberührt. 

 
 

§ 5 
Gebäudestruktur 

 
Die Hauptgebäude der Siedlung und die historischen 
Anbauten sind unverändert in ihrer ursprünglichen 
Bausubstanz zu erhalten. 
 
An-, Um- und Erweiterungsbauten sind nur im 
rückwärtigen Grundstücksbereich zulässig. Sie 
haben sich in ihrem Erscheinungsbild nach Maßgabe 
dieser Gestaltungssatzung den Hauptgebäuden 
unterzuordnen.   
(Siehe im Einzelnen die Regelungen in § 9 dieser 
Satzung) 

 

 
§ 6  

Außenwände 
 

Die in § 6 getroffenen Festsetzungen gelten für die 
von der öffentlichen Verkehrsfläche aus einsehbaren 
vorderen und seitlichen Fassadenflächen: 
 
Bei der Instandsetzung von Fassaden ist ein Ziegel 
zu verwenden, der in Format und Farbe dem 
ursprünglichen entspricht. 
 
Eine Veränderung der Außenwände durch 
Verputzen, Vorhangfassaden oder 
Materialimitationen ist unzulässig. 
 
Jegliche Veränderungen an den Fassaden – wie 
etwa der Anbau von außenliegenden Windfängen, 
Vordächern  bzw. die seitliche Einfassung von 
Eingangsbereichen – sind unzulässig.  
 
Hauseingangsstufen sind in ihrer vorhandenen 
Ausbildung zu erhalten. Bei notwendiger Erneuerung 
sind Material, Form und Farbe entsprechend den ur-
sprünglichen Eingangsstufen zu wählen. Das 
Belegen bzw. Verkleiden der Stufen mittels Platten 
oder anderer Materialien ist nicht erlaubt. 

 
 

§ 7 
Fenster und Türen 

 
Die in § 7 getroffenen Festsetzungen gelten für alle 
vorderen und seitlichen Fassadenflächen: 

 
Sämtliche Fenster- und Türöffnungen sind in 
ihrem ursprünglichen Format und in ihren 
Abmessungen beizubehalten. Zusätzliche Öffnungen 
dürfen nicht hergestellt, ursprünglich vorhandene 
nicht geschlossen werden. Nachträglich zugesetzte, 
ursprünglich vorhandene Öffnungen können wieder 
hergestellt werden. 

 
Haustüren sind zu erhalten, soweit sie noch im 
Original vorhanden sind. Bei Erneuerung sind sie in 
Holz auszuführen, analog den historischen Auf-
teilungen und Profilen, wo ursprünglich vorhanden 
mit Oberlicht. Die Türen sind dunkelgrün, die 
Oberlichter weiß zu streichen. 

 
Bei Fenstern ist die ursprüngliche Flügel- und 
Sprossenteilung zu erhalten bzw. wieder 
herzustellen. 
 
 
Rolläden sind erlaubt, wenn sie von innen 
eingebaut werden und das Fensterformat dadurch 
nicht verändert wird. 

 
Die Anbauten sind grundsätzlich eingeschossig aus-
zuführen.  
Sie dürfen mit keinem Bauteil die maximale Höhe 
über Gelände von  3,20 m  überschreiten. 
 
Unmittelbar benachbarte Anbauten sind – sofern sie 
bereits nach dieser Satzung zustande gekommen 
sind – aufeinander abzustimmen hinsichtlich 
Höhenabwicklung und Gestaltung der 
Außenfassaden.  
 
Bei den  jeweiligen Endhäusern einer Bauzeile 
müssen die neuen Anbauten mit ihrer seitlichen 
Begrenzung mindestens 20 cm hinter der seitlichen 
Fassadenkante der Altbauten zurückspringen.  
 
 

§ 10 
Einfriedungen 

 
Einfriedungen sind nur in Form von Hecken oder 
Mauern zulässig. Historische Einfriedungen sind zu 
erhalten bzw. bei Beschädigung oder Abgang in der 
ursprünglichen Form wieder herzustellen. 
Die Höhenentwicklung hat sich an den historischen 
Vorbildern zu orientieren. 
 
Geschlossene Zäune aus Brettern, Kunststoff- oder 
Glaselementen, sowie Flechtwerk oder 
Maschendrahtzäune und Betonwände sind 
unzulässig. 

 
 

§ 11 
Freiflächen 

 
Vorgärten und rückwärtige Freiflächen sind in ihrer 
ursprünglichen Gestalt zu erhalten und allein 
gärtnerisch oder als Grünfläche zu nutzen. 

 

 
§ 12 

Werbeanlagen 
 

Werbeanlagen dürfen nur an der Stätte der Leistung 
errichtet werden. 
Sie dürfen die Proportionen der historischen 
Architektur nicht beeinträchtigen. 
Die zulässige Größe der Werbeflächen wird auf 0,50 
m² pro Objekt und Haus begrenzt. 
 
Die Werbeanlagen sind entweder rechtwinklig  
ausgerichtet, ganzflächig oder als Ausleger am 
Gebäude anzubringen.  
 
a) Wird die Werbung direkt an der 

Gebäudefassade angebracht, so darf sie nicht 
die Höhe der Fensterbrüstung im 
Obergeschoss überschreiten. 

b) Ausleger dürfen eine maximale Ausladung von 
0,80 m besitzen. 
Offene Metallkonstruktionen (z.B. Gitterträger) 
werden nicht mit angerechnet. 

   
Freistehende Werbeanlagen sind unzulässig. 
Leuchtschrift ist zulässig, jedoch mit der Maßgabe, 
dass die Beleuchtung nicht in blendendem oder 
rotem Licht erfolgt. Beleuchtete Spring- oder 
Laufschriftwerbung, sowie wechselndes oder in 
Intervallen aufleuchtendes Licht sind nicht statthaft.  

 
 

§ 13 
Sende- und Empfangsanlagen 

 
Sende- und Empfangsanlagen – speziell 
Satellitenschüsseln – an Gebäuden sind in ihrer 
Farbgestaltung dem jeweiligen Montageort anzu-
passen. 

 
 

§ 14 
Abweichungen 

 
In begründeten Ausnahmefällen können auf Antrag 
Abweichungen von den Festsetzungen dieser 
örtlichen Bauvorschrift zugelassen werden. (§ 73 
BauO NW)   
 

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig einzelnen Festsetzungen dieser örtlichen 
Bauvorschrift zuwiderhandelt oder Dritte hierzu 
veranlasst. (§ 84 Abs.1 Nr.20 BauO NW) 
 
Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis 
zu 50.000 € geahndet werden. 
 
 

§ 16 
Rechtscharakter  

 
Diese Gestaltungssatzung ist in den Bebauungsplan 
Nr. 94-1.Änderung integriert und unterliegt somit 
verfahrensmäßig den Vorschriften des Baugesetz-
buches (BauGB). (§ 86 Abs.4 BauO NW)  
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5.0 Ökologische Belange 
 
5.1 Versiegelung 
 
Die Versiegelung privater Freiflächen ( inklusive 
Garagenzufahrten und Hauszuwegungen ) mit 
Materialien wie Asphalt, Bitumen und Beton ist 
unzulässig. 
Garagenzufahrten und sonstige befestigte Flächen 
müssen entweder wasserdurchlässig befestigt werden ( 
Versickerungspflaster, Rasengittersteine usw. ) oder an 
die private Versickerungsanlage angeschlossen werden. 
Die Durchlässigkeit des gewachsenen Bodens ist nach 
baubedingter Verdichtung wieder herzustellen. 
 
5.2 Erhaltungsgebot für Bäume, Sträucher 
und sonstige Bepflanzungen ( § 9 Abs. 1 
Nr. 25 BauGB)  
 
Erhaltungsgebot 
 
Bäume, die der Baumschutzsatzung unterliegen, sind zu 
erhalten, zu pflegen und zu schützen. Bei Verlust sind 
sie durch standortgerechte heimische Bäume zu 
ersetzen. 
Jegliche Eingriffe in den durch die Baumschutzsatzung 
geschützten Baumbestand bedürfen der Zustimmung 
der Stadt Gronau. 
 

6.0 Lärmschutz 
 
Besteht von Fenstern in Wohn- und Aufenthaltsräumen 
aus eine direkte Sichtverbindung zur Ochtruper Straße, 
so haben die Fenster (bzw. Außentüren) bei Erneuerung 
in ihrer Ausführung der Schallschutzklasse 3 gem. VDI 
2719 zu entsprechen. 
 
 

Hinweise: 
 
1. Kampfmittelräumdienst 
 
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Bau-
maßnahmen sollten mit der gebotenen Vorsicht erfolgen, 
da Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen 
werden können. 
Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die 
Arbeit sofort einzustellen und der Staatliche 
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen. 
Zuständig ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Westfalen-Lippe bei der Bezirksregierung Arnsberg, In 
der Krone 31, 58099 Hagen - Bathey. 
( Tel. 02331   6927/ 3882) 
 
 
2. Wasserschutzzone 
 
Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone III der 
Trinkwassergewinnungsanlagen der Stadtwerke Gronau 
GmbH an der Laubstiege. Die Bestimmungen der 
entsprechenden Schutzzonenverordnung sind zu 
beachten und einzuhalten. 

Der Ausschuss für Planen. Bauen und Umwelt der Stadt 
Gronau (Westf.) hat in seiner Sitzung am 07.02.2006 dem 
Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt und seine 
öffentliche Auslegung beschlossen. Ort und Dauer der 
öffentlichen Auslegung wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
am 15.02.2006 ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes hat mit der dazugehö-
rigen Begründung vom 27.02.2006 bis einschl. 31.03. 
2006 öffentlich ausgelegen. 
 
Gronau,   den 31.05.2006 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
( Unterschrift ) 
 
 
 
Der Rat der Stadt Gronau (Westf.) hat den Bebauungsplan 
in seiner Sitzung am 17.05.2006 nach Prüfung der 
fristgemäß vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Gronau,  den  31.05.2006 
 
 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
( Unterschrift ) 
 
 
 
Der Bebauungsplan liegt mit Begründung gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB bei der Stadt Gronau ab dem 30.05.2006 
aus und kann während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung vom 
30.05.2006 rechtsverbindlich geworden. 
 
Gronau,  den 31.05.2006 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
( Unterschrift ) 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung am 
13..11.2002 gemäß § 1 Abs. 3 in Verbindung mit §2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes im Sinne 
des § 30 BauGB beschlossen.  
Der Aufstellungsbeschluß des Bebauungsplanes wurde 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 07.07.2003 ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
 
Gronau,  den 31.05.2006 
 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage: 
 
 
 
 
( Unterschrift ) 
 
 
Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung am 
13.11.2002 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB die 
Bürgerbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplanes 
beschlossen. 
Die Bürgerbeteiligung wurde in der Zeit vom 10.07.2003 
bis einschließlich 15.08.2003 durchgeführt. 
 
Gronau,   den 31.05.2006 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage: 
 
 
 
( Unterschrift ) 
 
 
 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegen-
schaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze voll-
ständig mit Stand vom August 2003 nach. 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der 
baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Über-
tragbarkeit der neuzubildenden Grundstücksgrenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Gronau,  den 31.05.2006 
 
 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
 
( Unterschrift ) 

allgemeines Wohngebiet WA § 4 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Art der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

geschlossene Bauweise
§ 22 ( 3 ) BauNVO

Bauweise

§ 9 Abs. 7 BauGB

Räumlicher Geltungsbereich
des Bebauungsplanes

Grenzen des räumlichen Geltungs -
bereiches des Bebauungsplanes

Parallelzeichen

Polygonpunkt

rechter Winkel

Verlängerung

Flurnummer

Flurstücksnummer

offene Gebäudeteile

Wirtschaftsgebäude

Wohngebäude mit Hausnummer

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Darstellungen in der Planunter -
lage und zur Bestimmung der
geometrischen Eindeutigkeit

öG

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Öffentliche und private
Grünflächen

öG

öG Friedhof
öffentliche Grünfläche

Kinderspielplatz

öffentliche Grünfläche

Parkanlage
öffentliche Grünfläche

Geschossflächenzahl ( GFZ ) § 16 ( 2 )
Nr. 2 BauNVO

Grundflächenzahl ( GRZ ) § 16 ( 2 ) Nr. 1
BauNVO

Zahl der Vollgeschosse
§ 16 ( 2 ) Nr. 3 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Mass der baulichen Nutzung

a = Art der baulichen Nutzung
b = Zahl der Vollgeschosse
c = Grundflächenzahl ( GRZ )
d = Geschossflächenzahl ( GFZ )
e = Hinweis auf textliche Festsetzungen
f = Bauweise

Nutzungsschablone

Planzeichenerklärung

Trafostation

§ 9 Abs. 12 BauGB

Flächen für die Versorgung

Baulinie
§ 23 ( 2 ) BauNVO

Baugrenze
§ 23 ( 3 ) BauNVO

überbaubare Grundstücksfläche
§ 23 ( 1 ) BauNVO
in Verbindung mit der

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Überbaubare Grundstücksflächen

öffentlicher Parkplatz

Fußwegefläche

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinien

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Markisen sind nur im Erdgeschoss und als 
bewegliche Installation zulässig. (Rollmarkisen) 
Sie sind farblich auf die Fassade abzustimmen. 
Grelle, stark kontrastierende Farben sowie 
glänzende Bespannungen und auch Beschriftungen 
auf den Markisen sind nicht erlaubt. 

 
 

§ 8 
Dächer 

 
Die vorhandene, haustypspezifische Dachform ist zu 
erhalten. Eine Veränderung der Dachform ist allein 
durch die Erstellung zusätzlicher Dachausbauten und 
im rückwärtigen, von der öffentlichen Verkehrsfläche 
nicht einsehbaren Bereich  zulässig. 
Dachflächenfenster sind ebenfalls nur im 
rückwärtigen, nicht von der öffentlichen Verkehrs-
fläche aus einsehbaren Bereich zulässig. Sie sind 
maximal als 4-6- Pfannenfenster auszubilden. 
 
Sofern von öffentlichen Verkehrsflächen aus 
einsehbar, müssen alle Dachflächen eines 
Gebäudes bzw. einer Hausreihe das gleiche Dach-
ziegelmaterial (in Art, Form und Farbe) aufweisen.   
 

Sonnenkollektoren sind prinzipiell nur in 
Bereichen zulässig, die von öffentlichen 
Verkehrsflächen nicht einsehbar sind. Die Gehäuse 
der Kollektoren sind farblich der Dachfläche anzu-
passen. Der mindestens einzuhaltende Abstand 
zwischen Kollektor und Ortgang beträgt 1,50 m. 
 
 

§ 9 
Anbauten 

 
Anbauten sind grundsätzlich nur im rückwärtigen 
Bereich der Hauptgebäude zulässig. Sie haben sich 
dem Siedlungscharakter unterzuordnen und be-
dürfen deshalb klarer formeller Vorgaben.   
 
Anbauten sollen sich vom historischen Bestand 
durch schlichte Materialien und Konstruktion 
absetzen. 
Sie sind in handwerklicher und fachgerechter Weise 
korrekt auszuführen.  
 
Abdeckungen oder Verkleidungen mit nicht 
dauerhaften oder im gestalterischen 
Siedlungszusammenhang unangemessenen 
Materialien – wie beispielsweise Dachpappe, 
unbehandelter Beton, Faserzementplatten, Mauer-
werksimitationen  ect. – sind unzulässig.   

 

Bebauungsplan Nr. 94, 1.Än-
derung  
 „Morgensternsiedlung“ 

1.0 Art der Nutzung 
 
In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 1 Bau NVO die nach § 4 Abs. 3 Bau NVO 
Ziffern 1 – 5 genannten Ausnahmen  nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes.  
§ Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
§ sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
§ Anlagen für Verwaltungen 
§ Gartenbaubetriebe 
§ Tankstellen 
 

2.0 Maß der Nutzung 
 
Höhe baulicher Anlagen 
 
Die Höhen der vorhandenen baulichen Anlagen dürfen 
nicht verändert werden. Das nähere regelt die Örtliche 
Bauvorschrift (Gestaltungssatzung). 
 
 
3.0 Altlasten 
 
Altlasten sind im Planbereich nicht bekannt. Werden 
dennoch kontaminierte Bereiche entdeckt, so sind diese 
zu sichern und unverändert zu belassen. Weitere 
Maßnahmen dürfen erst nach vorheriger Begutachtung 
durch den Kreis Borken zwecks Festlegung eventuell 
erforderlicher Sanierungsmaßnahmen vorgenommen 
werden.  
 
 
4.0 Bodendenkmale 
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler         ( 
kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit ) 
entdeckt werden. 
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 
Gemeinde und/ oder dem Landschaftsverband 
Westfalen- Lippe, Westf. Museum für Archäologie/ Amt 
für Bodendenkmalpflege Münster, unverzüglich 
anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten ( §§ 15 
und 16 DSchG ). 

Kennzeichnungen und
nachrichtliche Übernahmen

§ 9 Abs. 6 BauGB

Sportplatz

Kindergarten

G W Wasserschutzgebiet

öG

öffentliche Grünfläche

III

Ev. Kircheneinrichtung


